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Es verbinden sich hiemit einige befreundete 

praktische Aerzte , um durch gemeinschaft­
liche Bestrebungen der ärztlichen Wissen­
schaft und Kunst förderlich zu werden, zur 
Errichtung eines gesellschaftlichen Vereins, 
der den Namen: Gesellschaft prakti­
scher Aerzte zu Riga, führen soll.

§. 2.

Die ersten Stifter dieser Gesellschaft ha­
ben in diesen zwanzig Paragraphen den Zweck 
derselben, das Formelle ihrer Einrichtung 
und die Verpflichtungen ihrer Mitglieder ge- 
selzmäfsig bestimmt und angeordnet.
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§. 5.

Die Gesellschaft setzt sich zu ihrem 
Hauptzweck: die Förderung des ärzt­
lichen Wissens und Handelns über­
haupt, so wie des ihrer Mitglieder 
insbesondre. — Dafs solches nur dadurch 
wirklich erlangt werden könne, indem die 
Einzelnen ihr Wissen und das Princip wie 
die Resultate ihres Handelns mit einander 
austauschen, aus dem engen Kreis ihrer per­
sönlichen Leistungen heraustreten und in viel­
facher Beziehung Anregung geben und erhal­
ten, ist die Ueberzeugung, von der sie hier­
bei ausgeht. Sic will in dieser Absicht, dafs 
ihre Mitglieder sich gemeinschaftlich über die 
Angelegenheiten der theoretischen und prak­
tischen Medicin und Chirurgie, und deren 
sämmtlichen Hülfs - Doctrinen, berathen, —. 
sich einander mittheilen, was sie in ihrem 
Wirkungskreise für diese Wissenschaften be­
obachtet, erfahren, gedacht, — die etwa zwei­
felhaften Gegenstände sich rücksichtslos vor­
legen, theils um sich Rath zu erholen, theils 
um Andere, deren Talente und Lage jenen 
Gegenständen günstiger sind, ebenfalls zur 
Untersuchung anzuregen. Sic will besonders 
auch, dafs die Beobachtungen und Erfahrun­
gen der Einzelnen über die Eigenthümlich- 



5-

keilen der Localität dieser Stadt und Provinz, 
in medicinischer und naturhistorischer Bezie­
hung, durch Mittheilung sich an einander 
knüpfen, und als ein Ganzes wichtigere Re­
sultate für die Wissenschaft ergebe und zum 
bessern Regulativ für’s ärztliche Handeln die­
ne. — Sie will endlich, dafs Männer, die 
für Ein hohes Ziel hinwirken, auch einander 
besser kennen und schätzen lernen, damit ein 
freundschaftliches Verhältnifs unter den Acrz- 
ten dieser Stadt hergestellt und eine billigere 
wechselseitige Beurtheilung bewirkt werde.

§. 4.

Die Mitglieder der Gesellschaft theilen 
sich in ordentliche und correspondi- 
rende. Die Zahl derselben bleibt im Gan­
zen unbestimmt, nur dafs das Maximum der 
ordentlichen Mitglieder sich auf zwanzig be­
schränken soll.

§. 5.

Nach der in §. 5 ausgesprochenen Ten­
denz der Gesellschaft, kann sic nur solche 
Individuen als ordentliche Mitglieder 
aufnehmen, die:

1) in Higa als freie praktisirende Aerzte 
ansäfsig, oder bei hiesigen Civil- und
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Militair-Hospitälern als Ober-Aerzte 
angestellt sind;

2) die als solche entweder einen in so 
weit ausgedehnten praktischen Wir­
kungskreis besitzen, dafs es ihnen in 
demselben nicht an Gelegenheit fehlt, 
für die Heilkunde erspriefsliche Erfah­
rungen zu machen, oder, bei dem Man­
gel eines solchen und einem von prak­
tischer Wirksamkeit mehr zurückgezo­
genen Leben, doch mit regem Eifer 

• wissenschaftliche Forschungen zu betrei­
ben bemüht sind;

5) die überhaupt mit gründlicher wissen­
schaftlicher und technischer Bildung 
auch Sinn und Eifer verbinden, lite­
rarisch und erfahrungsmäfsig fortzu­
schreiten;

4) die sich endlich auch in ihrer Gesin­
nung als treu und redlich, in ihren 
Bekenntnissen als wahr, in ihrem Han­
deln als frei von Selbstsucht und eitler 
Ruhmbegier bewährten, — damit vor 
Allem das Band der Freundschaft die 
gemeinschaftlichen Bestrebungen begün­
stige und unterstütze.
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§. 6.

Rücksichtlich der Fähigkeit zur Aufnah­
me als correspondirende Mitglieder, 
gelten dieselben Bestimmungen, als in §.5 für 
die ordentlichen enthalten sind, mit Ausnah­
me des ersten Punktes, da nur auswärtige 
Aerzte zu Correspondenten erwählt werden 
können.

§• 7­

lieber die Aufnahme eines neuen Mitglie­
des votirt die gesammte Gesellschaft durch 
das Ballotement. Sind indefs drei Stimmen 
derselben entgegen, so kann sie nicht gesche­
hen. — Jedes ordentliche Mitglied hat übri­
gens das Recht, in jeder Sitzung der Gesell­
schaft Jemanden zur Aufnahme zu proponi- 
ren. In Einer Sitzung darf indefs immer nur 
Ein neues Mitglied proponirt und aufgenom­
men werden.

§. 8.

Aus ihrer Mitte erwählt die Gesellschaft 
durch Stimmenmehrheit: 1) einen bleiben­
den Präses, der in den Versammlungen den 
Vorsitz hat, die Anordnungen des Ganzen 
leitet, für ununterbrochene wissenschaftliche 
Mittheilungen sorgt, die mündliche Unterhai-
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tung ordnet, endlich nach seinem Gutdünken 
aufserordentliche Versammlungen veranstaltet; 
2) einen Secretair, der sein Amt Ein Jahr 
hindurch verwaltet, nach Ablauf desselben 
durch eine neue Wahl jedoch wiederum be­
stätigt werden kann. Die Geschäfte desselben 
sind weiterhin näher bestimmt.

§• 9-

Um ihren Zweck in Ausführung zu brin­
gen, versammelt sich die Gesellschaft monat­
lich zu Einer Sitzung, und zwar stets an dem 
15. jedes Monats. Sonn- und Festtage ver­
schieben die Sitzung auf den folgenden Tag. 
Abends sechs Uhr beginnt die Sitzung, und 
darf nicht unter zwei, nicht über drei Stun­
den dauern. — Fremde Aerzte dürfen zu 
diesen Versammlungen von jedem Mitgliede 
als Gäste mitgebracht werden, nicht aber ein­
heimische.

§. io. у

Die Sitzungen werden folgendermafsen 
abgehalten: — sic beginnen zuförderst mit der 
Verlesung des Protocolis der letzten Sitzung, 
die von dem Secretair geschieht; sodann fol­
gen die wissenschaftlichen Verhandlungen, die 
theils in kürzern mündlichen Mittheilungen 
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(praktischen und literarischen Notizen, An­
fragen, Bemerkungen etc.), theils in gröfsern 
schriftlichen Aufsätzen (Abhandlungen ver­
schiedener Art, kritisch bearbeiteten Krank­
heitsgeschichten etc.) und deren Vortrag be­
stehen. Bei letztem wünscht jedoch die Ge­
sellschaft, dafs das schon Bestehende und Be­
kannte wenigstens in neuen und wichtigen 
Beziehungen gegeben werde.

§. ii.

Die kürzern mündlichen Mittheil ungen 
werden sogleich von dem Secretair protocol- 
lirt. Die gröfsern schriftlichen Aufsätze über­
reichen die Verfasser ihm unmittelbar nach 
Vorlesung derselben. Das Protocol!, sämmt- 
liche vorgelesene Abhandlungen, so wie die 
durch diese Paragraphen gebildeten Statuten, 
bilden das Archiv dieser Gesellschaft, 
und bleiben ihr Eigenthum. Der Secretair 
trägt Sorge für dessen Aufbewahrung.

§. 12.

Damit der Stoff des zu Verhandelnden 
nicht erst während der Sitzungen gesucht 
werde, wodurch der Hauptzweck der Gesell­
schaft leicht gefährdet werden könnte, so ist 
jedes Mitglied gehalten, sich vor den Sitzun-
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gen mit solchem zu versehen, und wenigstens 
Eine Miltheilung über irgend einen Gegen­
stand 'aus seinem praktischen oder literari­
schen Wirkungskreise beizubringen. Auch 
erwartet es die Gesellschaft von der Thätig- 
keit ihrer Mitglieder, dafs von gröfseren 
schriftlichen Aufsätzen Jeder wenigstens Einen 
im Jahre liefere.

§. 15.

Aufserdem übernimmt eines von den or­
dentlichen Mitgliedern, wofern sich Niemand 
dazu findet der Secretair, in jeder Sitzung ge­
naue Witterungs-Beobachtungen vom verflos­
senen Monat mitzutheilen, und setzt sich zu 
deren Vervollständigung mit dem etwanigen 
Astronomen unsrer Stadt in Verbindung. — 
Eben so soll in jeder Sitzung von allen Mit­
gliedern Bericht erstattet werden über die von 
ihnen beobachteten epidemischen, stationären 
und endemischen Einflüsse auf die Krankhei­
ten dieser Stadt.

§. 14.

Das Locale für die Versammlungen der 
Societät giebt abwechselnd ein Mitglied um 
das andere; es wird solches immer in der
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vorhergehenden Sitzung bestimmt, und mufs 
stets in der Stadl selbst seyn.

§. 15.

Wer von den Mitgliedern, nach durch 
den Secretair veranstalteter Einladung Tages 
zuvor, die gesetzliche monatliche Sitzung der 
Gesellschaft dreimal hintereinander nicht be­
sucht, ohne unumwundene triftige Gründe 
seines Ausbleibens beizubringen, wird als 
nicht mit regem Eifei* für die Zwecke der 
Gesellschaft begabt betrachtet, und hinführo 
nicht mehr zu ihren Versammlungen einge­
laden.

§. 16.

Die Gesellschaft gedenkt in der Folge, 
falls sich hinlänglich Materialien dazu unter 
ihren Arbeiten vorfinden, die, nach vorher­
gegangener Prüfung durch eine eigens dazu 
ernannte Commitee aus ihren Mitgliedern, der 
Mittheilung an das gröfsere Publikum für 
werth befunden werden, solche auf ihre Ko­
sten durch den Druck bekannt zu machen.

§• 17-

Zur Bestreitung der etwa nöthigen Aus­
gaben der Gesellschaft wird jährlich von 
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jedem ordentlichen Mitgliede, nach vorgeleg­
ter Rechenschaft darüber von dem Secretair, 
ein gleichmäfsiger Geldbeitrag erlegt, der sich 
in seiner Gröfse nach den Ausgaben richtet, 
und daher jährlich verschieden seyn kann. — 
Der Secretair übernimmt auch die Sorge für 
diese Angelegenheiten.

§. 18.

Wofern die Gesellschaft über ihre for­
mellen Angelegenheiten, über die Aufnahme 
neuer Mitglieder, ihre ökonomischen Ver­
hältnisse u. s. w. zu berathen hat, so bleibt 
solches immer für das Ende jeder Sitzung 
aufbehalten, wenn die wissenschaftlichen Ver­
handlungen geschlossen sind. — Auch über 
jene Bestimmungen hat der Secretair das Pro­
tocol! aufzunehmen.

§• 19.

In der Hoffnung, dafs die Allerhöchste 
Approbation dieser Gesellschaft nicht versagt 
werde, bestimmt sic zu ihrem Stiftungstagc 
den 15. September, den Tag des Krönungs­
festes unseres Al 1 er d urch 1 а uc h ti gs t en 
Kaisers und Herrn. An diesem Tage wird 
die Sitzung mit einer Rede von dem Präses 
der Gesellschaft eröffnet, sodann von dem



Secretair die Geschichte der Gesellschaft vom 
verflossenen Jahre vorgelesen, ihre Haupt­
arbeiten, die vorgefallenen Veränderungen an­
gezeigt, und endlich die Wahl eines neuen 
Secretairs vorgenommen.

' §• 20.

Jedes Mitglied verpflichtet sich für die 
Aufrechthaltung dieser Gesetze mit der Un­
terschrift seines Namens.
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Vorstehende Statuten der Gesell­
schaft praktischer Aerzte zu Riga wer­
den hiermit von mir bestätiget.

Riga-Schlofs, den 8. Februar 1825.

Kriegs-Gouverneur von Riga und Civil- 
Oberbefehlshaber in den Ostsee-Provin­
zen, General-Adjutant und Ritter

(L. S.) Жатцигз Paulucci.



Ist zu drucken erlaubt worden.
Riga, den i. März 1324.

Oberlehrer К e u f s 1 e r, 
stellvertr. Rig. Gouvernements-Schulendirektor,


